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Wiederholung der Bekanntmachung vom 28.09.2020  
gemäß § 3 der Satzung über die öffentlichen  

Bekanntmachungen der Stadt Zwickau in der Fassung  
der 1. Änderungssatzung vom 17.09.1998

Öffentliche Bekanntmachung 
der zugelassenen Wahlvorschläge für den zweiten 

Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl  
am 11. Oktober 2020 in der Stadt Zwickau

I.	 Am zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl der Stadt Zwickau am 11. Okto­
ber 2020 nehmen folgende Wahlvorschläge teil:

CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS – CDU
Köhler, Kathrin
Bürgermeisterin Bauen, Volljuristin, Geburtsjahr 1978
Schloßstraße 4, 08056 Zwickau

BÜRGER FÜR ZWICKAU E. V. – BFZ
Arndt, Constance
Kauffrau, Geburtsjahr 1977
Am Kreuzberg 3 A, 08064 Zwickau

II.	 Die Bekanntmachung wurde bereits in der Freien Presse am 28. September 2020 
veröffentlicht.

Zwickau, den 30. September 2020

Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau

Stadt Zwickau lobt 2020  
erstmalig Umweltpreis aus
Die Stadt Zwickau lobt 2020 als Anerken-
nung und Würdigung für das besondere 
Engagement zum Schutz der Umwelt erst-
malig die Vergabe eines Umweltpreises aus.

Gesucht werden unter dem Motto „Ein 
Plus für Zwickau“ konkrete Maßnah­
men oder Projekte, die nachhaltig die 
Umwelt schützen oder verbessern und 
zum Nachmachen anregen. Der Vielfalt 
wird dabei keine Grenze gesetzt. Egal ob 
Begrünungsmaßnahmen und Gärtnern 
im städtischen Raum, ökologisches Bauen, 
Abfallvermeidung, Vermeidung schäd­
licher Substanzen oder die Vermittlung 
relevanten Wissens – alles ist möglich!
Teilnehmen können alle in der Stadt Woh­
nenden, Arbeitenden, Vereine, Bürger­
initiativen, Personenzusammenschlüsse, 
Unternehmen, Kirchgemeinden und 
Einzelpersonen.

 Erforderliche Unterlagen
Das eigene Projekt sollte in Form einer 
Präsentationsmappe (max. 5 Seiten inkl. 
Bilder) mit einer Beschreibung, einigen 
Angaben zur Nachhaltigkeit, einem Hin­
weis zur Nachahmung und, falls möglich, 
mit Bildern dargestellt und eingereicht 
werden. Nicht zu vergessen sind Kontakt­
angaben, wie Ansprechpartner/Name, An­
schrift und Telefonnummer. (Der Umgang 
mit personenbezogenen Daten ist auf  
den Internetseiten der Stadt unter 
www.zwickau.de/datenschutz geregelt.)
Die kompletten Unterlagen können unter 
dem Stichwort „Umweltpreis“ entweder 
-	per E-Mail an umwelt@zwickau.de oder
-	per Post an die Stadtverwaltung Zwickau, 

Umweltbüro, Werdauer Straße 62, 08056 
Zwickau

gesendet werden.

 Bewerbungsfrist
Die Bewerbungsfrist zum Einreichen der 
Projekte bei der Stadtverwaltung ist Frei­
tag, der 18. Dezember 2020.

 Auszeichnungsveranstaltung
Eine Jury, die sich u. a. aus Vertretern 
des Stadtrates und der Stadtverwaltung 

Zwickau zusammensetzt, wird vor allem 
die Motivation zur Teilnahme, den Schutz 
der Umwelt, Originalität und Nachhaltig­
keit, dem Anreiz zur Nachahmung und die 
Praxistauglichkeit der eingereichten Pro­
jekte bewerten. Die drei besten Projekte 
werden im Frühjahr 2021 (voraussichtlich 
im Mai) im UBINEUM im Rahmen einer 
Auszeichnungsveranstaltung geehrt. Für 
den 1. Preis sind 1.000 Euro vorgesehen, 
der Zweitplatzierte erhält 500 Euro und 
der 3. Platz 300 Euro.

 Wichtig zu wissen
Mit der Teilnahme am Wettbewerb ist die 
Zustimmung zur Veröffentlichung der 
Gewinner sowie der eingereichten/prä­
mierten Vorschläge verbunden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 Kontakt/Fragen
Alle Informationen zum Wettbewerb und 
die Teilnahmebedingungen finden Sie 
unter www.zwickau.de/umweltpreis. Bei 
Fragen gibt auch das Umweltbüro gern 
unter Telefon 0375 833601 oder per E-Mail 
an umwelt@zwickau.de Auskunft.

HBK legt Grundstein für zwei 
Kliniken der Inneren Medizin
Am 24. September wurde im Heinrich-
Braun-Klinikum (HBK) feierlich der Grund-
stein für das Haus 1 gelegt. Es wird ab 2023 
das neue Domizil der Kliniken für Innere 
Medizin/Geriatrie sowie Innere Medizin V 
(Pneumologie, pneumologische Onkolo-
gie, Beatmungs- und Schlafmedizin). Rund 
36 Millionen Euro Eigenmittel investiert 
das HBK in das Bauvorhaben.
 
Nach umfangreichen Erdarbeiten, 
Medienverlegungen und dem Bau eines 
Trafohauses laufen derzeit die ersten Roh­
bauarbeiten. Der Neubau wird zukünftig 
die Nummer 1 tragen und Domizil für die 
Klinik für Innere Medizin/Geriatrie sowie 
Klinik für Innere Medizin V (Pneumologie, 
pneumologische Onkologie, Beatmungs- 
und Schlafmedizin). Die beiden Chefärzte, 
Dr. med. Karin Richter (Geriatrie) und Dr. 
med. Reinhold Müller (Lungenheilkunde) 
legten gemeinsam mit der Zwickauer 
Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeiß, 
HBK-Aufsichtsratsvorsitzendem Lutz 
Feustel, HBK-Geschäftsführer Rüdiger 
Glaß sowie dem Architekten Dipl.-Ing. 
Heinz Mornhinweg den Grundstein für 
ihre spätere Wirkungsstätte. Der Traditi­
on entsprechend wurde eine Zeitkapsel 
im Grundstein versenkt. Sie enthält die 
Einladung zur Grundsteinlegung sowie 
Bauurkunde, ein Präsentationsblatt zum 
Neubau, einen Euro-Kursmünzensatz 
sowie eine aktuelle Tageszeitung. Zudem 
weisen die ersten Bronchoskopieergebnis­
se von 2014 sowie ein Schnabelbecher und 
ein Stempel auf die zukünftige Nutzung 
durch die Kliniken hin. Der Grundstein 
wird später im Eingangsbereich der Geriat­
rischen Tagesklinik zu sehen sein.
Mit der Inbetriebnahme des Neubaus sind 
die Zeiten der langen Wege und Interims­
lösungen für die beiden Kliniken vorbei. 
Sind die Fachbereiche der Geriatrie bisher 
auf drei Standorte (Haus 9, 7, historisches 
Haus 1) und der Lungenheilkunde auf zwei 
Standorte (Haus 17, historisches Haus 1) 
verteilt, wird zukünftig alles unter einem 
Dach gebündelt. Im Untergeschoss findet 
neben Umkleiden, Dienst- und Technik­
räumen das Geriatrische Therapiezentrum 
seinen Platz. Das Erdgeschoss wartet mit 

Funktionsdiagnostik, Schlaflabor und ei­
ner Intermediate Care Einheit auf. Im 1. OG 
schließt sich die Pflegestation der Inneren 
Medizin V an. Das 2. und 3. OG ist mit 
Pflegestationen und Therapieräumen der 
Inneren Medizin/Geriatrie vorbehalten. 
Ein Teil des historischen Laubengangs 
aus den Zeiten Heinrich Brauns bleibt am 
Neubau erhalten. Einmal mehr verbinden 
sich damit auf dem Klinikgelände Tradi­
tion und Moderne: denkmalgeschützte 
Bausubstanz und zeitgemäße Neubauten 
ergeben so ein schlüssiges Gesamtbild. 

Nach aktuellem Planungsstand investiert 
das HBK rund 36 Millionen Euro in den 
Neubau und rechnet mit einer Fertigstel­
lung im Jahr 2023. Der Freistaat Sachsen 
unterstützt das Vorhaben mit knapp einer 
Million Euro Fördermitteln, die in die tech­
nische Ausstattung des Gebäudes fließen. 

 Der Neubau des Hauses reiht sich in 
die Zielplanung ein
Mit dem Neubau Haus 1 wird die langfris­
tige Zielplanung für den Standort Zwickau 
konsequent umgesetzt. Mit Inbetriebnah­
me sind dann nahezu alle medizinischen 
Fachbereiche in einer Achse entlang des 
Zentralverbinders angeordnet. Zur bes­
seren Orientierung erfolgt eine teilweise 
Neuordnung der Hausnummerierung 

– analog wie man es von Straßenzügen 
kennt, mit einer Seite gerader und einer 
Seite ungerader Hausnummern. Nach 
der Fertigstellung des Neubaus und 
der damit einhergehenden Baufreiheit 
erfolgt in einem zweiten Bauabschnitt 
die Verlängerung und Anbindung an den 
Zentralverbinder. Damit werden perspek­
tivisch sowohl ober- als auch unterirdisch 
die Häuser 1 und 2 an die logistischen 
Personal- und Materialströme angeschlos­
sen und der Transportverkehr auf dem 
Gelände deutlich reduziert.
 

 Was passiert mit den freigezogenen 
Räumlichkeiten?
Mit dem Umzug der Klinik für Innere 
Medizin V entfällt der Nutzungszweck für 
das Haus 17 und der temporär errichtete 
Modulbau kann planmäßig zurückgebaut 
werden. Für das durch die Geriatrie belegte 
historische Haus 9 gibt es derzeit keine 
finale Planung zur zukünftigen Nutzung. 
Das historische Haus 1 bleibt bestehen und 
wird genutzt als klinischer Bereich (Augen­
heilkunde), Bildungscampus (Medizinische 
Berufsfachschule sowie das Bildungszen­
trum), sportlich durch das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement und als Büroflä­
chen u. a. für die Abteilung Hygiene sowie 
die Verwaltung der HBK-Poliklinik.
� www.heinrich-braun-klinikum.de

Weitere Informationen:
www.zwickau.de/umweltpreis
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ZU ST E L LU N G E N

Öffentliche Zustellungen gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)
 Für Herrn Armando Feratovic, zuletzt wohnhaft: 
Neuberinstraße 1 A, 08468 Reichenbach i. Vogtl., liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Zwickau, Werdauer Stra­
ße 62, Haus 3, Zimmer 208, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: Bescheid vom 15.09.2020, Aktenzei­
chen: GS 43.30960.9 BF 
 Für Frau Irina Maurer, zuletzt wohnhaft: Römerstra­
ße 11, 08056 Zwickau, liegt beim Amt für Finanzen der 
Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 133, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: Schriftstück 
vom 01.09.2020, Kassenzeichen: 14.31994.2 
 Für Herrn Jens Russig, zuletzt wohnhaft: Ziegel­
berg 17, 07545 Gera, liegt beim Amt für Finanzen der 
Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, Haus 3, Zim­
mer 135, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
Mahnung vom 01.09.2020, Kassenzeichen: 01.32942.5 
 Für Herrn Valerij Zholonkovsky, zuletzt wohnhaft: 
Laisves prospektas 35, 04340 Vilnius, Litauen, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Zwickau, Werdauer Straße 62, 
Haus 3, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abho­
lung bereit: Bescheid vom 12.08.2020, Aktenzeichen: GS 
43.25015.9 BD 
 Für Herrn Michael Frank Leutbecher, zuletzt 
wohnhaft: Werdauer Straße 46, 08056 Zwickau, liegt 
beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Werdauer 
Straße 62, Haus 3, Zimmer 133, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: Schriftstück vom 15.09.2020, 
Kassenzeichen: 14.33256.4 u. a.
 Für Herrn Hubert Busekros, geb. 10.05.1961 sowie 
Frau Gudrun Busekros, Geb. 26.04.1964, beide zuletzt 
wohnhaft: Wangenstraße 23, 3372 Wanzwill, Schweiz, 
liegt beim Amt für Finanzen der Stadt Zwickau, Wer­
dauer Straße 62, Haus 3, Zimmer 103, folgendes Schrift­
stück zur Abholung bereit: Bescheid vom 10.01.2020, 
Kassenzeichen: 01.32260.1
Diese Schriftstücke können in der vorgenannten 
Dienststelle dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr in 
Empfang genommen werden.

AU S S C H R E I B U N G E N

 Ausbau und Neugestaltung der  
Marienstraße
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer 

Straße 62, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 836601, 
Fax: 0375 836666, E-Mail: tiefbauamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. 
d)	 Einheitspreisvertrag 
e)	 Marienstraße, 08056 Zwickau
f)	 Ausbau und Neugestaltung der Marienstraße 

zwischen Schumannplatz und Lieferzufahrt 
Zwickau-Arcaden einschließlich Rosengäßchen, u. a.: 

	 Straßenbauleistungen: ca. 470 m Breitbordstei­
ne aus Granit setzen; ca. 850 m² Plattenbelag 
Naturstein Granit setzen; ca. 490 m² Kleinpflaster 
aus Granit (gesägt+gestockt); ca. 345 m² Großpflas­
ter aus Granit (16 x 16 x 16 cm, 20 x 16 x 16 cm, 
30 x 16 x 16 cm); ca. 1.700 m² Asphalt fräsen/auf­
nehmen; ca. 720 m² Asphalttragschicht AC 32 T S 
herstellen; ca. 720 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D S 
herstellen; ca. 720 m² Asphaltbinderschicht AC 16 
B S herstellen; ca. 2.925 m² hydraulisch gebundene 
Tragschicht (HGT) herstellen; ca. 1.500 m² Dränbe­
tontragschicht (DGT) herstellen; ca. 2.900 m² Erd­
bau/SoB Aufbruch; ca. 1.270 m³ Frostschutzschicht 
herstellen; Rinnen herstellen (ca. 265 m Pendel­
rinne, ca. 220 m Bordrinne); Bau von Netzver­
teil-(NVt-)standort als Kabelschacht, inkl. 350 m Ka­
belschutzrohr DA 160, ca. 670 m Mikrorohrverband 
und 28 Hausanschlüsse (Breitbandausbau); Bau 
und Errichtung von 13 Kandelabern (Mastleuchten) 
im östlichen Gehwegbereich (Stadtbeleuchtung); 
ca. 90 m Kanalneubau und Verlegung von ca. 
300 m Anschlusskanälen (Mischwasserkanal); 
Verlegung von ca. 230 m Versorgungsleitung und 
ca. 75 m Hausanschlussleitungen (Trinkwasserlei­
tung); Herstellen von ca. 90 m Kabelgräben (Elt); 
Verlegung von ca. 670 m Kabelschutzrohr (LWL) 

g)	 Es werden keine Planungsleistungen gefordert. 
h)	 Aufteilung in mehrere Lose: nein 
i)	 Beginn: 01.02.2021, Ende: 19.11.2021 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe­

plattform eVergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt­
licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2313343/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 22.10.2020, 

10.15 Uhr; Bindefrist: 22.12.2020 
p)	 Stadtverwaltung Zwickau, Stabsstelle Ausschrei­

bungen/Fördermittel, Werdauer Straße 62,  
08056 Zwickau, Telefon: 0375 832910, E-Mail: 
ausschreibungsstelle@zwickau.de 

q)	 Deutsch 
r)	 Preis 
s)	 22.10.2020, 10.15 Uhr, siehe p), Haus 6, Zimmer 111; 

Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/
oder deren Bevollmächtigte 

t)	 Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag 
im offenen Verfahren oder in einer öffentlichen 
Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Ver­
tragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssum­

me (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. 
	 Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für 

Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für 
Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der 
Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Abnahme. 

u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig­

tem Vertreter 
w)	 Die Eignung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit gemäß § 6a Abs. 2 VOB/A 
ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für 
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Prä­
qualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen 
nachzuweisen. Diese Angaben sind bei Bietern, 
deren Angebote in die engere Wahl kommen, von 
den zuständigen Stellen zu bestätigen. 

	 Weiterhin sind vorzulegen: 
-	 Freistellungsbescheinigung des zuständigen 

Finanzamtes gemäß § 48 Abs. 1 EStG, 
-	 Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der 

Berufsgenossenschaft und Ortskrankenkasse, 
-	 Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der 

Deckungssumme, 
-	 Nachweis der Qualifikation des zu benennenden 

Verantwortlichen nach MVAS 1999.
x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit­

zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Ausbau der Audistraße – 2. BA
a)	 Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt, Werdauer 

Straße 62, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 836601, 
Fax: 0375 836666, E-Mail: tiefbauamt@zwickau.de 

b)	 Öffentliche Ausschreibung 
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. 
d)	 Einheitspreisvertrag 
e)	 Audistraße, 08058 Zwickau
f)	 Ausbau Audistraße zwischen Kurt-Eisner-Straße und 

Zufahrt Zwickauer System- und Haustechnik, u. a.: 
	 Straßenbau: ca. 2.100 m² Asphaltaufbruch einschl. 

Wiederverwertung; ca. 1.400 m² Herstellung einer 
Fahrbahn aus 20 cm HGT, 20 cm Frostschutz, 14 cm 
ATS AC32TN, 4 cm ADS AC11DN und ca. 350 m² 
Herstellung von Parkflächen aus 20 cm HGT, 
18 cm Frostschutz, 8 cm Betonpflaster einschl. 
Bettungsschicht; ca. 200 m² Busstellfläche aus 
Großpflaster und Dränbetontragschicht; ca. 500 m 
Bordausbau, ca. 440 m Wiedereinbau von Berliner 
Bord ca.35/30; ca. 400 m Granitpflasterstreifen als 
Pendelrinne mit ca. 30 St. Straßenabläufe einschl. 
Anschlussleitungen und Dränage. 

	 Gehwegbau: ca. 550 m² Ausbau Betonpflaster ein­
schl. Wiederverwertung, ca. 950 m² Betonpflaster 
auf 18 cm Frostschutzschicht, ca. 50 m Sonderbord­

steine für Bushaltestellen und Querungen 
	 Landschaftsbauarbeiten: ca. 21 St. Bäume schützen, 

ca. 100 m² Oberbodenarbeiten; ca. 320 m Stahl­
bandeinfassung der Baumbeete, ca. 8 Pflanzgruben 
für Neupflanzungen 

	 Breitband/Straßenbeleuchtung: ca. 880 m Ver­
legung Leerrohr und Straßenbeleuchtungskabel 
einschl. Erdarbeiten 

	 Durchlassbauwerk Wolfsgraben: ca. 1.100 m³ Bau­
grube ausheben und wieder verfüllen; ca. 560 m² 
Grabenverbau nach DIN EN 1610 als randgeschütz­
tes Verbausystem; ca. 190 m² Trägerbohlwandver­
bau; ca. 155 m³ Verfüllung altes Bauwerk; ca.93 m 
Durchlassbauwerk aus Stahlbeton-Fertigteilen B/H 
1,30 m/1,20 m + Auslaufbauwerk einschl. Wasser­
haltung und Wasserbauarbeiten 

	 Mischwasserkanal: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub; 
ca. 190 m Verlegung PP-Rohr DN300; 4 St. Schächte 
DU1000; ca. 11 St. Hausanschlüsse von DN150 – 
DN300 in offener und geschlossener Bauweise; 
erforderliche Mischwasserhaltung ca. 500 l/s; 

	 TW-Leitung: ca. 280 m³ Rohrgrabenaushub; ca. 
225 m Verlegung TW-Leitung d140 x 8,3 mm (SDR 
17) PE100; erforderliche Formstücke und ca. 7 St. 
Hausanschlüsse bis DN50 

	 Elektrokabelverlegearbeiten: ca.500 m Graben­
arbeiten und Verlegearbeiten 

	 vorbereitende Gasrohrverlegearbeiten: 150 m³ 
Grabenarbeiten 

g)	 Es werden Planungsleistungen gefordert: Bemes­
sung der Wasserhaltungsanlage, Werkstattplanung 
Geländer, Hochwasserschutzmaßnahmeplan, 
technische Bearbeitung für Baubehelfe für Durch­
lassbauwerk 

h)	 Aufteilung in mehrere Lose: nein 
i)	 Beginn: 01.02.2021, Ende: 19.11.2021 
j)	 Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. 
k)	 Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote 

zugelassen ist. 
l)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe­

plattform eVergabe.de bereitgestellt. Ein unentgelt­
licher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter 
https://www.evergabe.de/unterlagen/2313762/
zustellweg-auswaehlen. 

m)	 entfällt 
n)	 entfällt 
o)	 Frist für den Eingang der Angebote: 22.10.2020, 

10 Uhr; Bindefrist: 22.12.2020 
p)	 Stadtverwaltung Zwickau, Stabsstelle Ausschrei­

bungen/Fördermittel, Werdauer Straße 62,  
08056 Zwickau, Telefon: 0375 832910, E-Mail: 
ausschreibungsstelle@zwickau.de 

q)	 Deutsch 
r)	 Preis 

s)	 22.10.2020, 10 Uhr, siehe p), Haus 6, Zimmer 111; 
Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/
oder deren Bevollmächtigte 

t)	 Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag 
im offenen Verfahren oder in einer öffentlichen 
Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Ver­
tragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssum­
me (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. 

	 Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für 
Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für 
Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der 
Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Abnahme. 

u)	 VOB/B 
v)	 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtig­

tem Vertreter 
w)	 Die Eignung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit gemäß § 6a Abs. 2 VOB/A 
ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für 
Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Prä­
qualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen 
nachzuweisen. Diese Angaben sind bei Bietern, 
deren Angebote in die engere Wahl kommen, von 
den zuständigen Stellen zu bestätigen. 

	 Weiterhin sind vorzulegen: 
-	 Freistellungsbescheinigung des zuständigen 

Finanzamtes gemäß § 48 Abs. 1 EStG, 
-	 Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der 

Berufsgenossenschaft und Ortskrankenkasse, 
-	 Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der 

Deckungssumme,
-	 Nachweis der Qualifikation des zu benennenden 

Verantwortlichen nach MVAS 1999.
x)	 Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Altchemnit­

zer Straße 41, 09120 Chemnitz

 Kauf eines ferngesteuerten  
Böschungsmähers
a)	 Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle:  

Stadtverwaltung Zwickau, Garten- und Friedhofs­
amt, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau,  
Telefon: 0375 836701, Fax: 0375 836799, E-Mail: 
garten-undfriedhofsamt@zwickau.de

	 Den Zuschlag erteilende Stelle: s. o.
	 Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträ­

ge einzureichen sind: Stadtverwaltung Zwickau, 
Stabsstelle Ausschreibungen/Fördermittel, 
Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 
832910, E-Mail: ausschreibungsstelle@zwickau.de

b)	 Öffentliche Ausschreibung
c)	 Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d)	 Kauf eines ferngesteuerten Böschungsmähers mit 

mind. 18 PS 
-	 Allradantrieb: vorwärts und rückwärts 
-	 Transportgewicht der Maschine: 250 – 270 kg;
Pöhlauer Straße 53b, 08066 Zwickau

e)	 keine losweise Vergabe
f)	 Nebenangebote sind zugelassen
g)	 Ausführungsfrist: 15.12.2020
h)	 Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe­

plattform eVergabe.de bereitgestellt.
i)	 Angebotsfrist: 22.10.2020, 10 Uhr; 
	 Bindefrist: 30.10.2020
j)	 nicht angegeben
k)	 VOL/B
l)	 nicht angegeben
m)	 entfällt
n)	 Preis

ST E L L E N AU S S C H R E I B U N G D E R STA DT V E RWA LTU N G ZW I C K AU

Die Stadt Zwickau beteiligt sich an 
Forschungsprojekten zum Themenkreis 
Verkehr und E-Mobilität. Ein Schwer­
punkt widmet sich der Etablierung eines 
innovativen Mobilitätsmanagements für 
berufsbedingte Verkehrsbewegungen. 
Im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten 
Verbundvorhabens ist ab Mitte Novem­
ber im Dezernat Bauen folgende Position 
befristet zu besetzen:

Projektmitarbeiter 
Z-Move (m/w/d)

Folgendes interessante Aufgabengebiet 
wartet auf Sie:
-	wissenschaftliche Verkehrssystem- und 

Mobilitätsanalyse
-	 Initiierung, Entwicklung und Gestaltung 

des Stakeholder- und Beteiligungsprozes­
ses

-	Erstellung eines wissenschaftlich 
fundierten strategischen Handlungs­
konzeptes für ein integriertes Mobi­
litätsmanagement mit dem Ziel der 
Verbesserung der berufsbedingten 
Verkehrsbewegungen in Zwickau

-	Überführung der Projektergebnisse in 
Projektphase 2 (Aufbau eines digitalen 
Mobilitätsmanagements in Form eines 
Stadtlabors)

-	Projektkoordination, Öffentlichkeits­
arbeit und Publikationen

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit:
-	einer abgeschlossenen wissenschaftli­

chen Hochschulausbildung (Diplom oder 
Master) auf dem Gebiet der Verkehrs­
wissenschaften, der Geographie oder der 
Sozialwissenschaften (vorzugsweise in 
der Fachrichtung Kommunikationswis­

senschaft, Politikwissenschaft, Sozial­
ökonomie, Soziologie oder Wirtschafts­
wissenschaften) oder gleichwertigem 
Abschluss

-	Kenntnissen zu verschiedenen wissen­
schaftlichen Methoden aus der Statistik, 
Betriebswirtschaft sowie Soziologie

-	Kenntnissen in den Bereichen innovative 
Mobilität, Verkehrskonzepte, Bürger- 
bzw. Stakeholderbeteiligungsprozesse, 
Projektmanagement und -controlling 
sowie in der Durchführung von For­
schungsvorhaben

-	Kenntnissen zur Förderrichtlinie von 
Projekten zum Thema „Mobilitäts­
WerkStadt 2025“

-	Kenntnissen zu den für das Aufgaben­
gebiet relevanten Rechtsgebieten sowie 
zum Ortsrecht der Stadt Zwickau und zu 
Beschlüssen des Stadtrates

-	Teamfähigkeit, sicherem Auftreten, gu­
ten Umgangsformen

-	zielorientiertem und strukturiertem 
Denkvermögen

-	Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung
-	Führerschein Klasse B sowie die Bereit­

schaft zur dienstlichen Nutzung des 
Privat-Pkw

Wir bieten Ihnen:
-	eine tarifgerechte Bezahlung nach 

dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst 
mit Zuordnung zur Entgeltgruppe 13, 
betriebliche Altersvorsorge sowie weitere 
Sozialleistungen nach Tarifvertrag

-	eine befristete Einstellung bis zum 
31. März 2021; bei erfolgreichem Projekt­
verlauf und Bewilligung der Fördermittel 
ist eine Verlängerung um zwei Jahre 
möglich

-	eine Vollzeitbeschäftigung mit durch­
schnittlich 40 Wochenstunden; eine Be­
setzung mit zwei Personen in Teilzeit mit 
jeweils 20 Wochenstunden ist möglich

-	Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
-	Gesundheitsförderung durch Prävention 

und Angebote zu arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen

Die Stadt Zwickau bietet entsprechend ih­
rem Motto „Soziale Stadt“ und als „Ort der 
Vielfalt“ zusätzlich einen Zuschuss zum 
Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr 
und Offenheit für kulturelle Vielfalt.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle 
Bewerbungen – unabhängig von Ge­
schlecht, Nationalität, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, 
Alter und sexueller Orientierung.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert?
Dann reichen Sie Ihre Bewerbung mit den 
vollständigen Unterlagen (Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Kopien der 
Schul- und Ausbildungszeugnisse bzw. 
Studienabschlüsse, Arbeitszeugnisse oder 
Beurteilungen, ggf. den Nachweis über das 
Vorliegen einer Behinderung) bis spätes­
tens 7. Oktober 2020 über unser Online­
bewerberportal unter www.zwickau.de/
ausschreibungen ein.

Hinweise:
Unvollständige Bewerbungsunterlagen 
können nicht berücksichtigt werden. Bitte 
sehen Sie von einer Papierbewerbung 
oder einer Bewerbung per E-Mail ab. Die 
Rücksendung postalisch eingegangener 
Bewerbungsunterlagen kann nur gegen 
Beifügung eines ausreichend frankierten 
(nur Briefmarke) Rückumschlages erfol­
gen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum 
Datenschutz unter www.zwickau.de/ 
ausschreibungen.

Der Ortschaftsrat Crossen informiert:

Am 10. Oktober ist 
Herbstputz in Crossen

Der Ortschaftsrat und Ortsvorsteher  
Michael Hillert laden die Crossener Bür­
gerinnen und Bürger zum Herbstputz ein. 
Dieser findet am Samstag, dem 10. Okto­
ber statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am 
Gemeindezentrum in der Schneppendor­
fer Straße 11. Gemeinsam soll der Stadtteil 
von achtlos weggeworfenem Müll und 
Schmutz befreit werden.
Müllsäcke und Gerätschaften werden 
zur Verfügung gestellt und müssen nicht 
unbedingt mitgebracht werden. Alle 
Teilnehmer sollten jedoch auf entspre­
chende Kleidung und insbesondere festes 
Schuhwerk achten. Zudem wird das Tragen 
von Handschuhen empfohlen. Geplant ist, 
dass die Putzaktion bis Mittag abgeschlos­
sen ist.

Der Sportstättenbetrieb informiert:

Johannisbad erst Ende  
Oktober geöffnet

Das Johannisbad kann nicht – wie geplant 
– Anfang Oktober, sondern erst Ende des 
Monats öffnen. Der Grund liegt in einer 
verspäteten Lieferung von wichtigen Ab­
flussrinnen, die für den Duschbereich be­
nötigt werden. Unumgänglich war daher, 
den Bauablauf zu überarbeiten, da zudem 
verschiedene Gewerke nun nicht mehr 
gleichzeitig ausgeführt werden können. 
Der Sportstättenbetrieb der Stadt Zwickau 
wird rechtzeitig über den genauen Eröff­
nungstermin informieren.

Schwimmhalle ab 
morgen länger offen
Ab morgen gelten in der Glück-Auf-
Schwimmhalle, Tonstraße 5, neue Öff-
nungszeiten. 

Nach einer Überprüfung der Abläufe 
und Rücksprachen mit den Vereinen ist 
es gelungen, die Nutzungszeiten für die 
Öffentlichkeit um insgesamt 8 Stunden zu 
erhöhen: Montag 13 bis 15 Uhr und 20 bis 
22 Uhr; Dienstag 6 bis 7.30 Uhr, 13 bis 
15 Uhr und 20 bis 22 Uhr; Mittwoch 13 bis 
15 Uhr und 20 bis 22 Uhr; Donnerstag 6 bis 
7.30 Uhr und 20 bis 22 Uhr; Freitag 13 bis 
15 Uhr und 20 bis 22 Uhr; Samstag 12 bis 
18 Uhr; Sonntag 7 bis 18 Uhr.

„Konzert am Nachmittag“ im Konservatorium
Am Donnerstag, dem 15. Oktober, 
findet um 15 Uhr das erste „Konzert am 
Nachmittag“ des Schuljahres im Robert-
Schumann-Saal des Konservatoriums, 
Stiftstraße 10, statt. 

Die Schüler bereiten ein buntes herbstli­
ches Programm vor, unter anderem mit 
Werken für Flöte, Oboe und Marimba­

phon. Durch das Konzert führt Ellen 
Haddenhorst-Lusensky. Die Besucher­
zahl ist auf 50 Personen begrenzt. 
Es wird um Voranmeldung im Sekreta­
riat (Tel.: 0375 88371970, E-Mail: info@
rsk-zwickau.de) mit Angabe einer Kon­
taktadresse für den Fall einer Nachverfol­
gung gebeten.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.
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Bebauungsplan Nr. 112 für das Gebiet Zwickau, Stadtteil Cainsdorf/An der Feldstraße, Wohnbebauung

Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in 
der Sitzung am 28.05.2020 gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauG) als Satzung 
beschlossene Bebauungsplan Nr. 112 für 
das Gebiet Zwickau, Stadtteil Cainsdorf/
An der Feldstraße – Wohnbebauung wurde 
mit Verfügung des Landkreises Zwickau, 
Landratsamt vom 18.08.2020, AZ: 1462-
621.41.01676 mit einer Auflage und 
Hinweisen genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung und die 
Erfüllung der Auflage und der Hinweise 
werden hiermit bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan wurde am 22.09.2020 
ausgefertigt und tritt am 30.09.2020 ge­
mäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Jedermann kann den genehmigten Bebau­
ungsplan Nr. 112 für das Gebiet Zwickau, 
Stadtteil Cainsdorf/An der Feldstraße –
Wohnbebauung mit Begründung, Um­
weltbericht und die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 Baugesetz­
buch, ab diesem Tag in der Stadtverwaltung 
Zwickau, Stadtplanungsamt, 3. Oberge­
schoss, Katharinenstraße 11, 08056 Zwickau 
während der Dienststunden einsehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird der in 
Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung und der zusammenfassen­
den Erklärung ergänzend auch im Internet 
unter www.zwickau.de und im Beteili­
gungsportal des Freistaates Sachsen unter 
https://bürgerbeteiligung.sachsen.de 
zugänglich gemacht.
Aufgrund des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 wird darum gebeten, ei­
nen Termin zur Einsichtnahme an dem 

angegebenen Ort unter den angeführten 
Kontaktmöglichkeiten zu vereinbaren. 

Kontaktmöglichkeiten: 
Stadtplanerin: Frau Dipl.-Ing. Karin Martin, 
Tel.: 0375 836125,
Sachgebietsleiter: Herr Dipl.-Ing. Dirk 
Groh, Tel.: 0375 836111

Sekretariat Stadtplanungsamt: Tel.: 0375 
836101, E-Mail: stadtplanungsamt@
zwickau.de, Fax: 0375 836161
Es wird auf die allgemein geltenden 
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 wie Abstandsregelungen und 
Hygienevorschriften sowie auf die aktuell 

gültige Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaates Sachsen hingewiesen (siehe 
auch Homepage der Stadt Zwickau unter 
www.zwickau.de). Die Besucher werden 
gebeten, beim Betreten des Gebäudes ei­
nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser 
kann nicht gestellt werden.
Die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah­
rens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht­
liche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes sowie nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs sind nur beachtlich, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. Das gleiche gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind (§ 215 Absatz 1 BauGB).
Hiermit werden die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzungen 
von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen 
entsprechend § 215 Abs. 2 BauGB bekannt­
gemacht.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö­
gensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu bean­
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprü­
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, und wird 
hingewiesen.

Weitere Hinweise:
I.	 Es wird darauf hingewiesen, dass 

eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt­
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat­
zung verletzt worden sind,

3.	die Oberbürgermeisterin dem Be­
schluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widerspro­
chen hat,

4.	vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verlet­
zung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

II.	 Ist eine Verletzung nach den Ziffern 
3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann 	auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Zwickau, 23.09.2020

Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin

Bebauungsplan Nr. 114, Zwickau-Trillerstraße, Teilbereich Hans-Ackermann-Weg – Wohngebiet, auf der Grundlage von 
§ 13a Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne der Innenentwicklung, im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung 

Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in der 
Sitzung am 25.06.2020 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 114, Zwickau-Trillerstraße, 
Teilbereich Hans-Ackermann-Weg – Wohn-
gebiet wurde mit Verfügung des Landkrei-
ses Zwickau, Landratsamt vom 01.09.2020, 
AZ: 1462-621.41.01811 mit Hinweisen 
genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht, die Hinweise 
werden beachtet. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
erfolgte im beschleunigten Verfahren ge­
mäß § 13a BauGB. Gemäß § 13 Abs 3 BauGB 
wurde von der Umweltprüfung und der 
zusammenfassenden Erklärung abgesehen.
Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 114, 
Zwickau-Trillerstraße, Teilbereich Hans-
Ackermann-Weg – Wohngebiet wurde 
am 22.09.2020 ausgefertigt und tritt am 
30.09.2020 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.
Jedermann kann den genehmigten 
Bebauungsplan Nr. 114, Zwickau-Triller­
straße, Teilbereich Hans-Ackermann-Weg 
– Wohngebiet mit Begründung ab diesem 
Tag in der Stadtverwaltung Zwickau, Stadt­
planungsamt, 3. Obergeschoss, Katha­
rinenstraße 11, 08056 Zwickau während 
der Dienststunden einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen.
Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird der in 
Kraft getretene Bebauungsplan mit der 
Begründung ergänzend auch im Internet 
unter www.zwickau.de und im Beteili­
gungsportal des Freistaates Sachsen unter 
https://bürgerbeteiligung.sachsen.de 
zugänglich gemacht.
Aufgrund des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 wird darum gebeten, ei­
nen Termin zur Einsichtnahme an dem 
angegebenen Ort unter den angeführten 
Kontaktmöglichkeiten zu vereinbaren. 

Kontaktmöglichkeiten: 
Stadtplanerin: Frau Dipl.-Ing. Angela Dres­
sel, Tel.: 0375 836126,

Sachgebietsleiter: Herr Dipl.-Ing. Dirk 
Groh, Tel.: 0375 836111
Sekretariat Stadtplanungsamt: Tel.: 0375 
836101, E-Mail: stadtplanungsamt@
zwickau.de, Fax: 0375 836161
Es wird auf die allgemein geltenden 
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 wie Abstandsregelungen und 
Hygienevorschriften sowie auf die aktuell 
gültige Corona-Schutz-Verordnung des 
Freistaates Sachsen hingewiesen (siehe 
auch Homepage der Stadt Zwickau unter 
www.zwickau.de). Die Besucher werden 
gebeten, beim Betreten des Gebäudes ei­
nen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser 
kann nicht gestellt werden.
Die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksich­
tigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet­
zung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennut­
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvor­
gangs sind nur beachtlich, wenn sie inner­
halb eines Jahres seit dieser Bekanntma­
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sach­
verhalt, der die Verletzung begründet, ist 
darzulegen. Das gleiche gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich 
sind (§ 215 Absatz 1 Baugesetzbuch).
Hiermit werden die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzungen 
von Vorschriften sowie die Rechtsfolgen 
entsprechend § 215 Abs. 2 BauGB bekannt­
gemacht.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö­
gensnachteile, deren Leistung schriftlich 
beim Entschädigungspflichtigen zu bean­
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprü­
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb 
der Frist von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 

1 bezeichneten Vermögensnachteile einge­
treten sind, gestellt ist, wird hingewiesen.

Weitere Hinweise:
I.	 Es wird darauf hingewiesen, dass 

eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt­
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, dass
1.	 die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzungen, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat­
zung verletzt worden sind,

3.	die Oberbürgermeisterin dem Be­
schluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widerspro­
chen hat,

4.	vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 
SächsGemO genannten Frist
a)	 die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
b)	 die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verlet­
zung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

II.	 Ist eine Verletzung nach den Ziffern 
3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann 	auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Zwickau, 23.09.2020
Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin

S I TZU N G ST E R M I N E

 Bau- und Verkehrsausschuss
am 5. Oktober 2020, 16 Uhr, Rathaus, 
Hauptmarkt 1, 2. OG, Lothar-Streit-Raum  
Aus der Tagesordnung:
Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen        
-	 Abschluss Erschließungsvertrag B-Plan 115 für das 

Gebiet „Zwickau Marienthal – Wohnbebauung zwi­
schen Werdauer Straße und Ulmenweg“

-	 Vorhabensbeschluss zum Rückbau von Verkehrs­
flächen im Bereich Eckersbach, Carl-Goerdeler-Straße 
40a-46, 3. Bauabschnitt      

-	 Vergabe von Planungsleistungen (2. Stufe) zum 
Bauvorhaben Komplexmaßnahme „Umgestaltung 
Bahnhofsvorplatz, Innenstadttangente und Quer­
spange Straßenbahn“

-	 Vorhabenbeschluss zum Bauvorhaben „Decken­
erneuerung einzelner Teilabschnitte der Bockwaer 
Kohlenstraße“

-	 Vergabe von Bauleistungen; Ersatzneubau Sprach­
heilschule „Anne Frank“, Neuplanitzer Straße 88,  

Los 13 Trockenbauarbeiten
-	 Vergabe von Bauleistungen; Ersatzneubau Sprach­

heilschule „Anne Frank“, Neuplanitzer Straße 88, 
Los 83 Sonnenschutz außen

-	 Vergabe von Planungsleistungen Teilsanierung 
Kindertagesstätte „Wassertröpfchen“, Lunikweg 3

 Finanzausschuss
am 6. Oktober 2020, 16 Uhr, Rathaus, 
Hauptmarkt 1, 2. OG, Lothar-Streit-Raum  
Aus der Tagesordnung:
Beschlussvorlagen zu Sachentscheidungen        
-	 Vergabe der arbeitsmedizinischen Betreuung der 

Stadtverwaltung Zwickau
-	 Vergabe der Papierkorbentleerungsleistung inkl. 

Befüllung von Hundekotbeutelspendern im Stadt­
gebiet Zwickau

-	 Änderung des Vorhabenbeschlusses und Vergabe 
von Bauleistungen, Nachrüstung Krematorium 
Hauptfriedhof Zwickau, Crimmitschauer Straße 45c, 
08058 Zwickau sowie Bereitstellung überplanmäßi­
ger Mittel

-	 Bewilligung außerplanmäßiger Mittel zur Finanzie­
rung der Erweiterung des mit der BFZ Service GmbH 
vereinbarten Leistungsumfangs zur Absicherung 
erhöhter Hygienestandards in Schulen

-	 Bewilligung überplanmäßiger Mittel für Erstattungs­
zinsen gemäß § 233 a Abgabenordnung

Hinweis: Interessierte Einwohner sind zu 
den Sitzungen herzlich eingeladen. Die Ta­
gesordnungen werden ortsüblich bekannt 
gegeben, d. h. bis jeweils drei Tage vor der 
Sitzung an der Bekanntmachungstafel 
im Rathaus, Hauptmarkt 1, ausgehängt. 
Zur Durchführung der Sitzungen sind die 
bekannten Hygiene-Vorgaben zu beach­
ten, insbesondere der Mindestabstand 
zu anderen Personen von 1,50 Meter. 
Eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung besteht nicht, 
wird aber beim Betreten des Sitzungsrau­
mes empfohlen.
� www.zwickau.de/ratsinfo

Beratungsmobil für Menschen mit Seh- und  
Lesebehinderung in Zwickau im Einsatz
Am Mittwoch, dem 14. Oktober, von 10 
bis 15 Uhr macht das Beratungsmobil für 
Menschen mit Seh- und Lesebehinderung 
auf dem Hauptmarkt Station.

Vor Ort können sich Besucher am Mobil 
kostenlos darüber informieren, welche An­
gebote und Leistungen für Menschen mit 
eingeschränktem Sehvermögen zur Verfü­
gung stehen und wie sie genutzt werden 
können. (Keine medizinische Beratung!)
Die Berater von „Blickpunkt Auge“ beant­
worten Fragen zu den häufigsten Augen­
erkrankungen, geben einen Überblick 
über Sehhilfen und andere Hilfsmittel 
sowie Reha-Maßnahmen. Zudem gibt es 
Beratung zu möglichen rechtlichen und 
finanziellen Ansprüchen. 

Weiterhin wird über den Zugang zu 
barrierefreien Informations- und Litera­
turangeboten für Leser mit Seheinschrän­
kung informiert, insbesondere über die 
kostenfreie Hörbuchausleihe und weitere 
Dienstleistungen und Medienangebote.
Zudem gibt es Tipps und Hilfen für Frei­
zeit und Alltag.
Für eine persönliche Beratung im Mobil 
ist ein Termin zu vereinbaren. Ansprech­
partnerin ist Kaisa Langer, E-Mail: sachsen­
mobil@blickpunkt-auge.de, Telefon: 0341 
7113248 oder 0174 9623998. 
Das Beratungsmobil ist ein Angebot des Fördervereins 
„Freunde des barrierefreien Lesens e. V.“, des Blinden- 
und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. (BSVS) 
und des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen 
(dzb lesen).
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Angebote der kommunalen Kinder- und  
Jugendfreizeiteinrichtungen im Oktober
 KINDER- UND JUGENDFREIZEIT
ZENTRUM MARIENTHAL
Marienthaler Straße 120, Tel. 56089980
Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 14-20 Uhr
Mo bis Fr, 14-16 Uhr: Sport im Saal (Mo: 
Badminton; Di/Mi: Schach; Do: Inliner;  
Fr: Pimp MyBody)
zusätzlich: Di, 16-17.30 Uhr: Gitarren- und 
Schlagzeugunterricht; Mi, 16-17.30 Uhr: 
Kreativangebot; Do, 16-17.30 Uhr: Mäd­
chenarbeit
Herbstferien 1. Woche (Alter 6-10 Jahre): 
Ferienspiele vom 19. bis 23.10., 9-16 Uhr, 
mit Voranmeldung (Mo: Drachen bau­
en, Di: Besuch im Wesa mit Rodelbahn; 
Mi: Kegeln, Drachen steigen lassen; Do: 
Fundora; Fr: Waldsportplatz) 
Herbstferien 1. Woche (Alter 11-16 Jahre): 
vom 19. bis 23.10.: Mo bis Mi: Streetart (z. B. 
Siebdruck); Fr: Ausflug Nürnberg Palm 
Beach
Herbstferien 2. Woche (Alter 6-16 Jah-
re): Mo/Di: Köstüme selbst gestalten; 
Mi: Ausflug ins Vogtland (Kürbisfelder, 
Göltschtalbrücke); Do: Köstüme gestalten; 
Fr: Halloweenparty
31.10.: Plohn zur Halloweenparty AK 12-16

 KINDER- UND JUGENDFREIZEIT
STÄTTE CITY POINT/SPIELHAUS
Hauptstraße 44, 08056 Zwickau, Tel. 
835196, -95 
Spielhaus: Mo bis Fr, 14-18 Uhr
Jugendcafé: Mo bis Fr, 14 bis 19 Uhr
Kraftsport: Mo bis Fr, 14-18 Uhr (weitere 
Termine nach Vereinbarung möglich)
Internetnutzung: Mo bis Fr, 14-19 Uhr
Sport: Do, 17-19 Uhr: Sportspiele (Hum­
boldtschule III); Fr, 15-17 Uhr: Fußball 
(Pestalozzischule); Fr, 16.30-18 Uhr: Kampf­
kunst für Einsteiger (Pestalozzischule)
Angebote im Spielhaus: 1.10.: Billard, 
Tischtennis und coole Musik im City 
Point; 2.10.: Offenes Angebot; 5.10.: Enk­
austik Bilder; 6.10.: Mädchenzeit – Ken­
nenlernen mit Christina; 7.10.: Kreativtag 
– Lichterkette aus Naturmaterial; 8.10.: 

Lego Master; 9.10.: Wii-Mario Kart; 12.10.: 
Montagsmaler; 13.10.: Mädchenzeit – Wir 
machen Schleim; 14.10.: Kreativtag-Fens­
terbild aus getrockneten Blättern; 15.10.: 
Monopoly – Zwickau Edition; 16.10.: Offe­
nes Angebot
Herbstferien: 19.10.: Mini-Spiele-Meister­
schaft; 20.10.: Kinotag (mit Voranmel­
dung); 21.10.: Kreativtag – Bunte Drachen; 
22.10.: Kegeln in Marienthal (mit Voran­
meldung); 23.10.: Halloween und seine Ge­
schichte; 26.10.: Kürbisgesichter schnitzen; 
27.10.: Besuch Fundora Schneeberg (mit 
Voranmeldung); 28.10.: Kreativtag – Hal­
loween Laternen; 29.10.: Badespaß im Riff 
Bad Lausick (mit Voranmeldung); 30.10.: 
Halloweenparty
Sport im Spielhaus:  Mo, 17-18 Uhr: 
Kampfkunst für Kinder
Projekte und Kurse im Jugendcafé: Di, 
18 Uhr: Schneiderkurs I; Di, 16-18 Uhr: Zeit 
für Euch; Di, 16-18 Uhr: Jungenzeit (6.10.: 
Film ab – Wunschfilmnachmittag); Do, 
15-17 Uhr: Schneiderkurs II; Fr, 16-18 Uhr: 
Mädchenzeit (2.10.: Girls Talk; 9.10.: Hen­
na-Tattoos)

 JUGENDCLUB AIRPORT
Reichenbacher Straße 125, Tel. 295837, 
Mobil: 0174 2447983 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 13-19 Uhr;  
13-14 Uhr: Hausaufgabenhilfe 
Angebote: (nicht in den Ferien)
Mo, 14-16 Uhr: Sportangebot (Turnhalle 
Fucikschule); Di, 15-17 Uhr: Kreativtag, 
Bastelangebote aller Art; Mi, 15-16 Uhr: 
Gitarrenunterricht für Anfänger; Do, 16-
17 Uhr: Schülerhilfe von Klasse 5 bis 8; Fr, 
15-18 Uhr: Ballsport am Jugendclub (Beach­
volleyball, Basketball, …)
jeden ersten Dienstag im Monat, 15-18 Uhr: 
Mädchentreff; jeden letzten Donnerstag 
im Monat, 17.30 Uhr: Movienight
zusätzlich: 19.10., 15-17.30 Uhr: Siebdruck-
Workshop im KJFZ Marienthal; 21.10., 
15-17.30 Uhr: Siebdruck-Workshop von 
im JC Airport; 23.10.: Ausflug ins Kristall 

Palm Beach Erlebnisbad in Stein (Anmel­
dungen im Club bis 19.10.); 27.10., 15 Uhr: 
Wir gestalten T-Shirts neu; 29.10., 15 Uhr: 
Halloweendeko basteln; 30.10.: Halloween­
feuer mit Stockbrot (Anmeldungen im 
Club bis 28.10.)

 KINDER-/JUGENDCAFÉ ATLANTIS
Komarowstraße 50, Tel.: 474383
Kinder -und Jugendcafé: Mo bis Fr, 14-
19 Uhr
Geänderte Öffnungszeiten: Vom 19. bis 
23.10. ist der offene Bereich 16.30-19 Uhr 
geöffnet.
Angebote: jeden Mo, 15 Uhr: Spielema­
rathon; Di/Mi, 15.30 Uhr: Kunst, Krempel 
& mehr (6./7.10.: Süße Vögel aus Zapfen, 
13./14.10.: Pompom-Kücken); Do, 16 Uhr: 
Handy, Tablet & Co.; Fr, 16 Uhr: Lisas Pro­
jektidee
Ferienprogramm: „Tierisch tolle Ferien“
19. bis 23.10., 9-16 Uhr: Ferienspiele für 
Kinder von 7 bis 13 Jahren
Teilnahme nur mit Voranmeldung bis 
14.10. möglich. Die Teilnehmergebühr 
beträgt 20 Euro inkl. Mittagessen.
27./29.10., 15 Uhr: Ideen für euch von Lisa 
und Lucy
immer Dienstag: Streetworker im Atl
Training Vereine: Mi: Tanzgruppe Hort 
Wichtelhaus, jeden zweiten Freitag: Ju­
gendrotkreuz

 SPIELMOBIL FERDI
Marienthaler Straße 120, Telefon:	
5950694 oder 01638307568
Fahrplan: Mo: Eschenweg, Gelände 
Rudolf-Weiß-Schule, Marienthal (am 5.10., 
12.10. und 26.10.); Di: Erich-Mühsam-Straße, 
Neuplanitz (am 6.10., 13.10. und 27.10.); Mi: 
Moseler Straße, Pölbitz (am 7.10., 14.10. und 
28.10.); Do: Südplatz, Oberhohndorf (am 
1.10., 8.10., 15.10. und 29.10.); Fr: Straße der 
Einheit vor der Grundschule Crossen (am 
2.10., 9.10., 16.10. und 30.10.)
Bei Regen ist das Spielmobil nicht im 
Einsatz.

Von Puppenspiel über Trickfilm 
bis hin zu Crazy English Holiday 
H E R B ST F E R I E N A N G E B OT E I M P U P P E N T H EAT E R ZW I C K AU

Bald sind wieder Ferien und Ihr habt Lust, 
etwas Neues auszuprobieren, weil nur zu 
Hause ist ja schließlich auch langweilig? 
Dann haben wir das perfekte Angebot für 
Euch: Kommt zu uns in Puppentheater und 
nehmt an einem der drei Ferienkurse teil – 
ob Thema Puppenspiel, Trickfilm oder ganz 
verrückt mit Calum bei Crazy English Holi-
day. Hier könnt Ihr Eurer Kreativität freien 
Lauf lassen. Was Euch genau erwartet: 
  
Ferienworkshop Puppenspiel (ab 6 Jah-
re) vom 19. bis 23. Oktober, 9-14 Uhr
Mit viel Spiel und Spaß kannst Du Thea­
terpuppen bauen, Dich im Puppenspiel, 
Schauspiel oder Schattentheater ausprobie­
ren. Am Ende dieser aufregenden Woche 
kapern wir das Theater und präsentieren 
unsere Ideen Euren Familien und Freun­
den. 
  
Ferienworkshop Trickfilm (ab 8 Jahre) 
vom 26. bis 30. Oktober, 9 bis 14 Uhr
Einen eigenen Trickfilm gestalten! Haucht 
den Trickfiguren Leben ein und erzählt 

Eure eigene Geschichte – mit Legetrick­
figuren und anschließender Vertonung. 
  
Ferienworkshop Crazy English Holiday 
(ab 11 Jahre) vom 26. bis 30. Oktober,  
9 bis 14 Uhr 
Bock auf Englisch, aber Ihr habt lieber 
Ferien als Schule? Bei uns bekommt 
Ihr beides! Unsere englischsprachigen 
Spieler zeigen Euch, wir Ihr mit Witz und 
Charme spielend Englisch lernt. Werdet 
kreativ und probiert die verrücktesten 
Dinge. Lasst Eure eigenen Figuren drauflos 
quatschen und vergesst den Stress vorm 
nächsten Test. 
  
 Anmeldungen
Meldet Euch schnell noch an, denn pro 
Kurs gibt es nur zehn Plätze:
www.puppentheater-zwickau.de/theater­
pädagogik/anmeldung-kursangebote oder 
via Telefon 0375 2713-290. Die Kosten pro 
Kurs belaufen sich auf 120 Euro inklusive 
täglichem Mittagessen. 
� www.puppentheater-zwickau.de

Jugendprojekt Phönix startet
Sie sind jung, Zwickauer Kinder und 
Jugendliche und … haben alle Defizite 
im Umgang mit alltäglichen Konflikten. 
Das soll sich jetzt ändern. Zehn Jungen im 
Alter von 12 bis 16 Jahren sind Teilneh-
mer des erst kürzlich gestarteten Projekts 
Phönix – ein Jugend-Zukunft-Projekt, 
initiiert von der Stadt Zwickau mit Un-
terstützung des Landkreises Zwickau, der 
Polizei und des AGJF.

Phönix kommt aus dem griechischen 
und steht für „Der Wiedergeborene“ 
oder „Der neugeborene Sohn“. Bekannt 
ist auch die Redewendung „Wie Phönix 
aus der Asche“, die Verwendung findet, 
wenn etwas verloren geglaubt war, aber 
in neuem Glanz wieder erscheint. Und 
genau das ist Ziel des Projektes: den 
jungen Menschen aufzuzeigen, dass 
Konflikte im Umgang mit anderen auch 
im bewussten Gespräch gelöst werden 
können, ohne gleich aufzubrausen, 
aggressiv und verletzend zu werden. 
Voraussetzung ist vor allem die Bereit­
schaft, etwas an sich ändern zu wollen – 
und die ist bei allen Projektteilnehmern 
vorhanden.
Die zehn Jungen erwartet in den 
nächsten Monaten ein volles wie tolles 
Programm, in dem vor allem Sport 

und Kommunikationstraining im 
Mittelpunkt stehen werden. Sie erhal­
ten gemeinsame Trainingsstunden 
in unterschiedlichen Partner-, Mann­
schafts- und Selbsterfahrungssportarten, 
lernen viel über Körperwahrnehmung 
und Körperbeherrschung. Geplant ist 
ebenso ein Besuch in einer Kletterhalle. 
Zwischendurch finden immer wieder 
Konflikt-, Partner und sozialpädagogi­
sche Gespräche sowie Rollen- und Re­
flexionsspiele statt, in denen die Kinder 
und Jugendlichen lernen zu diskutieren, 
ohne aggressiv zu werden, einander 
zuzuhören, dem Anderen Toleranz 
entgegenzubringen und Kommunika­
tionsregeln einzuhalten. Am Ende des 
Projektes erhalten die Teilnehmer, die 
das Programm durchgehalten haben, ein 
Zertifikat. Voraussetzung hierfür ist eine 
positive Persönlichkeitsentwicklung. 
Das Zertifikat ist nicht nur ein anerken­
nender Projektabschluss, sondern kann 
später auch den Bewerbungsunterlagen 
für den beruflichen Werdegang beige­
fügt werden. Und wer die Teilnahme am 
Projekt mit Bravour besteht, erhält vom 
AGJF die Chance, sich zum „Multiplika­
tor“ ausbilden zu lassen, um anderen 
Jugendlichen in ähnlichen Ausgangssitu­
ationen zu helfen.

Dauerausstellung „Ihr sollt Träume haben“ –  
Thomas Müntzer und seine Zwickauer Zeit
E RÖ F F N U N G A M SA M STAG,  14 U H R I N D E R K AT H A R I N E N K I RC H E

2020 jährt sich zum 500. Mal Thomas 
Müntzers Ankunft in Zwickau. Die Evange-
lisch-Lutherische Stadtkirchgemeinde und 
die Priesterhäuser Zwickau haben aus die-
sem Anlass für die Katharinenkirche eine 
neue Dauerausstellung konzipiert. Eröffnet 
wird diese am Samstag, dem 3. Oktober 
um 14 Uhr in der Kirche, die seit 2014 das 
Europäische Kulturerbesiegel im Netzwerk 
„Stätten der Reformation“ trägt.

Im Oktober 1520 fand Thomas Müntzer an 
der Kirche seine erste feste Anstellung als 
Prediger, nachdem er bereits ein halbes 
Jahr vorher als Vertreter an der Marienkir­
che tätig war. Obwohl seine Dienstzeit an 
St. Katharinen nur ein halbes Jahr währte, 
begleiteten ihn die hier gemachten Erfah­
rungen und Erkenntnisse bis zu seinem 
Lebensende 1525. In diese Zeit fällt die Be­
kanntschaft mit dem Tuchmacher Nikolaus 
Storch und seinen Anhängern, aber auch 
das Kennenlernen sakramentskritischer 
Zirkel; hier verdichtet sich Müntzers apoka­
lyptisch durchtränkte Sozialkritik, die ihm 
den Weg in die Radikalität bahnen sollte.
Müntzers Zwickauer Aufenthalt fällt in die 
frühen Jahre der Reformation, in der noch 
vieles in Bewegung war. Zunächst freudig 
und auf Empfehlung Martin Luthers vom 
reformatorisch wohlgesinnten Stadtrat auf­
genommen, musste er Zwickau Ende April 
1521 verlassen, nachdem er bereits zu dieser 
Zeit wesentliche Grenzen der lutherischen 
Reformation bemerkt und angeprangert 
hatte. Die rege Zwickauer Laienbewegung, 
die sich hauptsächlich in der Katharinen­
kirche traf, hatte ihm gezeigt, dass die 
christliche Botschaft unabhängig von Stand 
und Bildung den Menschen in der Tiefe er­
reichen kann. Träume und innere Offenba­
rungen begannen für Müntzer eine immer 
wichtigere Rolle zu spielen, ebenso wie 
die Überzeugung, dass wahrer christlicher 
Glaube Konsequenzen bei der Gestaltung 
von Politik und Gesellschaft fordere. 

Die vom Künstler Christian Siegel in 
Zusammenarbeit mit Picto (Hirschfeld) 
gestaltete Ausstellung ist in drei Themen­
bereiche aufgeteilt: 1. Die Katharinenkirche 
als historischer Ort zu Müntzers Zeiten 
2. Der Traum von göttlicher Ordnung in 
der Welt und 3. Geschichte einer Ver­
leumdung: Die Müntzer-Storch-Legende. 

Der erste Themenbereich verdeutlicht 
die Katharinenkirche als entscheidende 
Erfahrungswelt für Müntzers weiteren 
Lebenslauf. Einen virtuellen Einblick in 
diese bewegte Zeit verschaffen zwei Zinn­
dioramen, die der Modellbauer Joachim 
Böttcher ausschließlich für diese Ausstel­
lung gebaut hat. Eines der Modelle lässt auf 
das Innere der Katharinenkirche blicken, 
in der Thomas Müntzer seine berüchtigte 
Weihnachtspredigt vom 26. Dezember 1520 
hält. Für die Szene des kleineren Modells 
hat sich der Modellbauer vom historischen 
Roman Otto Riedels „Der Bildschnitzer 
von Zwickau“ inspirieren lassen und das 
Auftreten predigender Frauen dargestellt. 
Der zweite Themenbereich versammelt in 
Form von Text und Bild Traum- und Re­
formvorstellungen zu Müntzers Zeiten und 
sorgt damit für einen gesamtinhaltlichen 
Hintergrund. Eine thematische Neue­
rung stellt der dritte Themenbereich dar: 
Erstmals widmet sich eine Ausstellung der 
Müntzer-Storch-Legende, die in Ansätzen 
ebenfalls in Zwickau ihre Ursprünge hatte 
und dazu diente, Thomas Müntzer und 
Nikolaus Storch zu verunglimpfen: Thomas 
Müntzer als teufelsbesessener Aufrüh­
rer und Nikolaus Storch als Gründer des 
verhassten Täufertums. In diese Formen 
gegossen, war ein objektives Gedächtnis 
an diese Vertreter der Frühreformation für 
Jahrhunderte nicht möglich.

Thomas Müntzer und die Katharinenkir­
che treten damit vereint vor die Öffent­
lichkeit und verdeutlichen damit ihr histo­
risch einmaliges Erbe, das das Gotteshaus 
zur Stätte der Reformation und Trägerin 
des Europäischen Kulturerbe-Siegels 
macht. An keinem anderen Ort sind die 
wechselvollen Anfangsjahre der Reforma­
tion in dieser Dichte erlebbar, wie hier in 
der Zwickauer Katharinenkirche.

 Eröffnung
Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr
Eröffnungsvortrag von Dr. Thomas T. 
Müller (Mühlhausen): „Luthers unbe-
quemer Jünger: Thomas Müntzer in 
Zwickau“
Katharinenkirche Zwickau, Eintritt frei
Dr. Thomas T. Müller ist Vorsitzender 
der Thomas Müntzer-Gesellschaft und 
Leiter der Mühlhäuser Museen. Seit 
vielen Jahren forscht und veröffentlicht 
er zur Person Thomas Müntzers, zum 
Bauernkrieg und zur vorreformatorischen 
Frömmigkeit. 

 Öffentliche Führungen im Oktober
Donnerstag, 8., 15., 22. und 29. Oktober, 
jeweils 16 Uhr. Es wird um Voranmeldung 
unter Tel. 0375 2743510 oder per E-Mail: 
Matteo.Rebeggiani@Zwickau.de gebeten. 
Eintritt: 2 Euro. Es gelten die aktuellen 
Hygienevorschriften.

Schumann Plus Konzert am 
Sonntag in zweifacher Auflage
Quartett-Träume sind am Sonntag, dem 
4. Oktober in den beiden Schumann 
Plus-Konzerten um 15 und 19 Uhr im Ro-
bert-Schumann-Haus zu erleben, wenn das 
Reinhold Quartett aus Leipzig den Kopfsatz 
aus Carl Reineckes Streichquartett op. 211 
und Robert Schumanns Streichquartett op. 
41/1 zu Gehör bringen wird.

Das 1996 gegründete Reinhold Quartett 
setzt sich aus Mitgliedern des Gewandhaus­
orchesters zusammen und hat bisher über 
250 Konzerte im In- und Ausland gegeben 
sowie mehrere Produktionen für Rundfunk 
und CD vorgelegt, zuletzt eine CD mit allen 
Streichquartetten Carl Reineckes.

Karten zu 10 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) 
sind an der Museumskasse erhältlich. 
Besitzer von Abo- und Eintrittskarten 
werden gebeten, sich für eines der beiden 
Konzerte zu entscheiden und entspre­
chende Platzkarten an der Museumskasse 
abzuholen. Vor Juli dieses Jahres erwor­
bene Eintrittskarten sind nur gültig in 
Verbindung mit einer Zusatzkarte für die 
aktuelle reduzierte Saalbestuhlung. Karten 
sind nur im Vorverkauf zu erwerben; es 
gibt keine Abendkasse. Es gelten die Hygi­
eneregeln zu Konzerten im Robert-Schu­
mann-Haus; die Konzerte finden ohne 
Pause statt und Garderobe muss mit in 
den Saal genommen werden.
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